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1./ 
Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Haan 

für das Haushaltsjahr 2009 
 

1.   Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Haan für das Haushaltsjahr 2009 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) - in der zur Zeit 
geltenden Fassung - hat der Rat der Stadt Haan mit Beschluss vom  
folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 

 Gesamtbetrag der Erträge auf     78.108.116 EUR 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    85.124.641 EUR 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf     68.663.393 EUR 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf     74.663.339 EUR 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf       12.126.937 EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf       12.666.764 EUR 

festgesetzt. 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

          22.080.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 

            7.016.525 EUR 
festgesetzt. 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 

          15.000.000 EUR 
festgesetzt. 
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§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1.     Grundsteuer 

1.1.  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
  (Grundsteuer A) auf           192 v.H. 

1.2.  für die Grundstücke  
  (Grundsteuer B) auf           380 v.H. 

2.     Gewerbesteuer auf           385 v.H. 
 

§ 7 
 

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) oder als „künftig 
umzuwandelnd“ (ku) ausgewiesen. Daraus ergeben sich folgende Rechtsfolgen: 
 
1.     kw – Vermerke: 

  Die Stelle kommt bei ihrem Freiwerden zum Fortfall. 

2.     ku – Vermerke: 

  Ist eine Stelle mit einem ku – Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes 
  versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle 
  auf diesen Stellenwert. 
  Fehlt bei einer mit einem ku – Vermerk versehenen Stelle der künftige Stellenwert, ist 
  dieser zu überprüfen und der festgestellte Wert im nächsten Stellenplan auszuweisen. 
 

§ 8 
 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich im Sinne 
von § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall 0,6 v.T. der Gesamtauszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit übersteigen.  
Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich im Sinne 
von § 85 Abs.1 i.V.m. § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall den Betrag von        
36.000 EUR übersteigen. 
Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO werden die Bewirtschaftungsregelungen so festgesetzt, 
wie sie im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt sind. 
Die Auszahlungsansätze für Investitionen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der 
Stadtkämmerin bewirtschaftet werden. 
Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. 
 
 
 
Haan, den 06.02.2009 
 
 
 
Bestätigt:         Aufgestellt: 
gez.          gez. 
Knut vom Bovert        Dagmar Formella 
Bürgermeister         Beigeordnete und 

          Stadtkämmerin 
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2.   Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Haan  
      für das Haushaltsjahr 2009 
 
Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 
2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2009 liegt      
gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666)  - in der derzeit geltenden Fassung - während der Dauer 
des Beratungsverfahrens (ab 18.02.2009 bis zum Beschluss des Rates über die Haushalts-
satzung *)) während der Dienststunden montags bis mittwochs von 8.00 bis 12.00 Uhr, von 
13.00 bis 17.00 Uhr, donnerstags von 8.00 bis 12.00 Uhr, von 13.00 bis 18.00 Uhr und   
freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr im Rathaus  - Stadtkämmerei -, Kaiserstraße 85, Zimmer 
113, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen können Einwohner oder Ab-
gabepflichtige in der Zeit vom 24.02.2009 bis 12.03.2009 (einschließlich) Einwendungen 
erheben. 
Die Einwendungen sind beim Bürgermeister der Stadt Haan - Stadtkämmerei -, Rathaus, 
Kaiserstraße 85, Zimmer 113 schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben. 
Über die Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Haan in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Haan, den 18.02.2009 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Dagmar Formella 
Beigeordnete 
 
 
 
*) Hinweis: 
     Ratsbeschluss voraussichtlich am 31.03.2009 
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2./ 
 
Aufgebot 
 
Sparkassenbuch Nr(n): 3095089813 ausgestellt von der Stadt-Sparkasse Haan 
(Rheinl.), wird/werden gem. § 16 SpkVO NRW vom 15.12.1995, in Kraft getreten am 
31.12.1995, aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, anderenfalls wird das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 
 
Stadt-Sparkasse Haan     42781 Haan, den 04.02.2009 
Der Vorstand 
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